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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Die Zahlung der Versicherungssumme kann erst verlangt werden, nachdem die zur Rechtfertigung des

Abandons dienenden Urkunden dem Versicherer mitgeteilt sind und eine angemessene Frist zu deren Prüfung

abgelaufen ist. Wird wegen Verschollenheit des Schiffes abandonniert, so gehören zu den mitzuteilenden

Urkunden glaubhafte Bescheinigungen über die Zeit, in welcher das Schiff den Abgangshafen verlassen hat, und

über die Nichtankunft des Schiffes im Bestimmungshafen während der Verschollenheitsfrist.

2. (2)Der Versicherte ist verpflichtet, bei der Abandonerklärung, soweit er dazu imstande ist, dem Versicherer

anzuzeigen, ob und welche andere den abandonnierten Gegenstand betreffende Versicherungen genommen

sind, sowie ob und welche Bodmereischulden oder sonstige Belastungen darauf haften. Ist die Anzeige

unterblieben, so kann der Versicherer die Zahlung der Versicherungssumme so lange verweigern, bis die Anzeige

nachträglich geschehen ist; wenn eine Zahlungsfrist bedungen ist, so beginnt diese erst mit dem Zeitpunkt, in

welchem die Anzeige nachgeholt wird.
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